
Ordre du Jour 24-02-2025 

Anwesend : Laurent Engel, Tom Herschbach, Luc Koehler, Paul Schiltz 

Entschuldigt: Georges Freylinger 

 

1. Bemerkungen auf dem Spielbericht Helleng 2 – Nouspelt 4 

Nach Anhören der Zeugen Schiltz Paul und Feltgen Manon (DT Helleng) und Saydon 
Christina (DT Nouspelt), und 

Nach Ansicht der Anmerkungen auf dem Spielberichtbogen, 

Stellt das VG fest: 

- Dass in den Reglementen keine klare Anwendungen gibt, wann die Spiele beginnen 
müssen, sondern nur die Reihenfolge ist festgelegt. 

 

Das VG entscheidet: 

Gemäß IR-04 Art.151 ist das Unbegründete Nichtantreten zu einem Spiel (=individuelles 
Teilforfait) zu ahnden. Da dieser Artikel jedoch in die Kompetenz der CT fällt, wird diese mit 
der Handhabung beauftragt. 

Paul SCHILTZ, FELTGEN Manon (beide DT Helleng) und SAYDON Christina (DT Nouspelt) 
hatten den Saal bei Beschlussfassung verlassen. 

 

2. Bemerkungen auf dem Spielbericht Gréiwemaacher 6 – Houwald 9  
 
Nach Ansicht der Fotografie des Rocks, die der DT Houwald dem VG zur Verfügung gestellt 
hat, stellt das VG fest: 
- Dass dieser Rock als nicht konform zum Artikel 5.1.201 (Internationale 

Tischtennisregeln B, 2.2 Spielkleidung, Absatz 2.2.2) anzusehen ist.  

Das VG entscheidet: 

Die Spielerin Poliachenko Vera (DT Houwald) erhält eine Geldstrafe von 5,00 € gemäß Art. 
219 a).  
 

3. Bemerkungen auf dem Spielbericht Nidderkäerjeng 2 – Schëffleng 3 
 
Der Verein Nidderkäerjeng wurde schon vorab informiert, dass er eine Entschädigung 
gemäß Art. 5.3.333. beim CD einfordern kann, worauf dieser jedoch verzichtet. 
 

4. Bemerkungen auf dem Spielbericht Ettelbreck 1 – Lénger 3 

Das VG entscheidet, 

-  Dass die CT den Spielsaal des DT Ettelbreck kontrollieren und gegebenenfalls einen 
Brief an die Gemeinde schreiben soll, um das Problem zu beheben. 



5. Meldungen von Nicht-schiedsrichtern bei den Foyer National Championships 
 
Folgende Spieler haben es unterlassen bei den Foyer National Championships nach 
verlorenem Spiel das nächste Spiel zu schiedrichtern und erhalten gemäß IR-04 Art 266 
eine Geldstrafe von 25,00 € 
CORNET Youness (Zolwer) – BLAU ARAUJO Julien (Wolz) – MERSCH Louis (Zéisseng) – 
TEIXEIRA Leandro (Ell) – MERCATORIS Jo (Ettelbreck) – CARVALHO MOTA Simao (Wolz) 


